
  

  

      
          Hamburg, 23.11.2021 

 

Liebe Eltern, 
 

gestern erreichten uns zahlreiche Informationen aus unserer Behörde. Hier möchten wir 

- die für uns wichtigsten Punkte – zusammenfassen:  
 

 

Weiteres Vorgehen bei den Schnelltestungen   

Die derzeit hohe Zahl falsch-positiver Schnelltests (Marke Genrui) bringt Verunsicherung 

und enorm viel Aufwand in unsere Schulgemeinschaft. Die Beschaffung neuer Tests 

seitens der Behörde ist eingeleitet. Bis zu deren Lieferung soll wie folgt verfahren werden: 

 

 Alle, die mit einem Genrui-Test falsch-positive Schnelltestergebnisse hatten (bestätigt 

durch einen negativen PCR-Test), werden künftig mit einem der zuvor verwendeten 

Lyher-Produkte getestet werden. Hier soll uns zeitnah ein kleines Kontingent zur 

Verfügung gestellt werden.  

 Zeigt der derzeit verwendete Genrui-Test einen sehr schwachen, kaum sichtbaren 

Streifen beim positiven Testfeld an, kann mit einem Lyher-Schnelltest ein eindeutiges 

Ergebnis eingeholt werden. In diesem Fall gilt das Ergebnis des Lyher-Schnelltests.  

 Dieses Verfahren gilt nur für den beschriebenen Fall. Zeigt der Genrui-Test ein 

eindeutiges Ergebnis, muss ein PCR-Test erfolgen.  
 

 

Neue Regeln zur Quarantäne und Kontaktnachverfolgung ab dem 22.11.2021  

Nach einer durch einen PCR-Test bestätigten Infektion eines Kindes werden künftig in 

der Regel keine Mitschülerinnen und Mitschüler mehr in Quarantäne geschickt, auch 

nicht die unmittelbaren Sitznachbarn. Die neuen Regelungen werden ab dem 

22.11.2021 umgesetzt. Die Details können Sie der Anlage (Ergänzte 

Quarantäneregelungen Schule) entnehmen.  
 

 

Umgang mit Erkältungssymptomen in den Grundschulen  (Anlage…) 

Künftig können Kinder und Jugendliche bereits nach 24 Stunden Symptomfreiheit 

wieder zur Schule gehen (bisher 48 Stunden). 
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2-G-Regel für Schul-Veranstaltungen, die nicht im Hamburgischen Schulgesetz 

verankert sind  

Spätestens ab dem 29.11.2021 werden alle schulischen Veranstaltungen, die sich nicht 

direkt aus dem Hamburgischen Schulgesetz ableiten, für die außerschulischen 

Besucherinnen und Besucher nach der 2-GRegel organisiert und somit wird nur 

geimpften oder genesenen Personen die Teilnahme ermöglicht. Schülerinnen und 

Schüler sind von dieser Regel ausgenommen.   

  

Vertiefende Informationen erhalten Sie unter:  

FAQ - Häufig gestellte Fragen - hamburg.de 

 

Wir hoffen sehr, dass wir das Ende des Kalenderjahres zusammen zuversichtlich, 

achtsam, besonnen angehen und es mit einigen schönen Erlebnissen wie dem 

Basteltag, dem Theaterbesuch, dem Adventssingen und zahlreichen anderen 

wohltuenden Aktivitäten genießen können. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Martin Meisenburg & Julia Dohmeier 

https://www.hamburg.de/bsb/faq/

